
Von:
An:

CC:

Gesendet am: 

Betreff:

Transparenz (SGD Süd) <Transparenz@sgdsued.rlp.de>

26.09.2024 15:12:30
Ihr Antrag auf Zugang zu Informationen nach dem 
Landestransparenzgesetz

Hier: Informationszugang
Aktenzeichen: 0831-0001 #2024/0048-0111 44 DuT

Sehr geehrter Herr

bezugnehmend auf Ihren Antrag vom 04.09.2024 bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd), 
betreffend die Gewährung wn Auskünften, können Ihnen gern. § 12 Abs. 1 LTranspG die im Anhang beigefügten 
Informationen zur Verfügung gestellt werden.

Die Anträge wurden in den meisten Fällen zunächst fernmündlich gestellt, daher findet sich die vorgebrachte 
Begründung manchmal nicht im schriftlichen Antrag wieder.

Personenbezogene Daten wurden gemäß 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 i.V.m. § 16 Abs. 1 S. 2 LTranspG geschwärzt.

Die Stellungnahme der Kreisverwaltung Bad Kreuznach liegt noch nicht vor, da die Fristverlängerung bis zum 
30.09.2024 reicht.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

jng 4 - Kaumordnung, Naturschutz, Bauwesen 
Referat Entschädigung, Enteignung, Datenschutz und Transparenz

STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTION SÜD

Friedrich-Ebert-Straße 14 
67433 Neustadt a. d. Weinstraße

Rhcinlandpläly

Wir suchen 
Verstärkung!

Für weitere Infos hier klicken.

Diese E-Mail-Adresse ist aus technischen Gründen nicht für den Empfang signierter E-Mails geeignet.

mailto:Transparenz@sgdsued.rlp.de


Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Nähere
Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultierenden Rechten haben wir auf
der Internetseite https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/ bereitgestellt.
 



Von: 

Gesendet: 

An: 

Betreff: 

Dienstag, 13. August 2024 11:09 

AW: Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans 

Rheinhessen-Nahe - Anhörung und öffentliche Auslegung des Planentwurfs 

Sehr geehrter 

hiermit bestätigen wir Ihnen eine Fristverlängerung bis zum 15.09.2024. 

Mit freundlichen Grüßen 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RN Ernst-Ludwig-Straße 2 

55116 Mainz 

Website: www.pg-rheinhessen-nahe.de  

Von: 

Gesendet: Dienstag, 13. August 2024 10:52 

An: PGRN - Geschäftsstelle <geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-nahe.de>; 

Cc: 

Betreff: AW: Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe - Anhörung und 

öffentliche Auslegung des Planentwurfs 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter 

wie soeben telefonisch besprochen, beantragen wir für die Einreichung unserer Stellungnahme bzgl. Vierter 

Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe - Anhörung und öffentliche Auslegung 

des Planentwurfs 

eine Fristverlängerung bis zum 15.09.2024. 

Um Bestätigung wird gebeten. 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Liegenschaftsmanagement 

LANDESBETRIEB LIEGENSCHAFTS- UND BAUBETREUUNG 

Zentrale 



Rheinstraße 4E 

55116 Mainz 

www.lbb.rlp.de 

Von: PGRN - Geschäftsstelle <geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-nahe.de> 

Gesendet: Dienstag, 4. Juni 2024 10:52 

Betreff: WG: Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe - Anhörung und 

öffentliche Auslegung des Planentwurfs 

&chtung: Diese E-Mail wurde von einem-Absender außerhalb des LBB Netzwerks versendet Bitte öffnen Sie keine Anhänge oder aktiviered 
Links, wenn Sie den Absender derNachricht nicht kennen oderyertrauen  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe hat durch Beschluss vom 27. Februar 2024 den 

Entwurf zur vierten Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe für das 

Anhörungsverfahren und die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz ( ROG) 

freigegeben. Die vierte Teilfortschreibung beinhaltet Änderungen bzw. Anpassungen im Sachgebiet 

Energieversorgung (Windenergie). 

Die Anhörung und Offenlegung erfolgte gemäß Bekanntmachung im Staatsanzeiger vom 29. April 2024 zunächst in 

der Zeit vom 7. Mai bis einschließlich 18. Juni 2024. Da unser elektronisches Schreiben vom 03.05.2024 (siehe unten) 

leider nicht alle vorgesehenen Träger öffentlicher Belange erreicht hat, wird die Anhörung nun wiederholt. Bereits 

abgegeben Stellungnahmen behalten ihre Gültigkeit und brauchen nicht erneut eingereicht werden. Die 

Wiederholung der Anhörung und Offenlegung erfolgt gemäß Bekanntmachung im Staatsanzeiger vom 17. Juni 2024 

zunächst in der Zeit vom 25. Juni bis einschließlich 6. August 2024. Anregungen können bis zu zwei Wochen nach 

Ablauf der Auslegungsfrist vorgebracht werden. Sollten Sie sich bis zum 20. August 2024 zu dem beigefügten 

Planentwurf nicht geäußert haben, wird davon ausgegangen, dass Ihrerseits weder Bedenken noch Anregungen 

vorgetragen werden. Ein Anspruch auf Berücksichtigung später vorgebrachter Einwendungen besteht nicht. Wir 

bitten daher um eine fristgerechte Stellungnahme. 

Änderungen im Textteil des ROP gegenüber der verbindlichen Fassung sind in roter Schriftfarbe kenntlich gemacht. 

Die erforderlichen Planänderungen sind in die Raumordnungskarte eingearbeitet. 

Die Unterlagen zur Anhörung sind im Internet auf der Seite der Planungsgemeinschaft unter https://www.pg-

rheinhessen-nahe.de/download/ veröffentlicht. Es haben sich keine inhaltlichen Änderungen gegenüber der 

Bekanntmachung vom 07.05.2024 ergeben. 

Soweit Sie Stellungnahmen zum vorliegenden Entwurf der Teilfortschreibung abgeben, wird darum gebeten, diese 

nach Möglichkeit in elektronisch bearbeitbarer Form (z.B. Wordformat) an geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-

nahe.de zu senden. Eine Eingangsbestätigung oder individuelle Mitteilung über die Behandlung der Stellungnahme 

erfolgt nicht. 

Die Verbandsgemeinden werden gebeten diese Nachricht zeitnah an ihre Ortsgemeinden weiterzuleiten.  



Bezüglich des Vogelzug- und Rastvogelgutachtens der Stadt Mainz weisen wir daraufhin, dass dieses Gutachten bei 

der Abgrenzung des Vorranggebietes Windenergie Nr.1 bisher noch nicht berücksichtigt wurde. Zunächst soll im 

Rahmen der Auslegung die Einschätzung der Naturschutzbehörden zum Gutachten eingeholt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RN Ernst-Ludwig-Straße 2 

55116 Mainz 

Website: www.pg-rheinhessen-nahe.de  

Von: PGRN - Geschäftsstelle 

Gesendet: Freitag, 3. Mai 2024 08:52 

Betreff: Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe - Anhörung und 

öffentliche Auslegung des Planentwurfs 

Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe 2014 (ROP 2014) in der Fassung 

der zweiten Teilfortschreibung vom 19. April 2022 für das Sachgebiet Energieversorgung (Windenergie); 

Anhörung und öffentliche Auslegung des Planentwurfs gemäß § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe hat durch Beschluss vom 27. Februar 2024 den 

Entwurf zur vierten Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe für das 

Anhörungsverfahren und die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz ( ROG) 

freigegeben. Die vierte Teilfortschreibung beinhaltet Änderungen bzw. Anpassungen im Sachgebiet 

Energieversorgung (Windenergie). 

Die Anhörung und Offenlegung erfolgt gemäß Bekanntmachung im Staatsanzeiger vom 29. April 2024 in der Zeit 

vom 7. Mai bis einschließlich 18. Juni 2024. Anregungen können bis zu zwei Wochen nach Ablauf der 

Auslegungsfrist vorgebracht werden. Sollten Sie sich bis zum 2. Juli 2024 zu dem beigefügten Planentwurf nicht 

geäußert haben, wird davon ausgegangen, dass Ihrerseits weder Bedenken noch Anregungen vorgetragen werden. 

Ein Anspruch auf Berücksichtigung später vorgebrachter Einwendungen besteht nicht Wir bitten daher um eine 

fristgerechte Stellungnahme. 

Änderungen im Textteil des ROP gegenüber der verbindlichen Fassung sind in roter Schriftfarbe kenntlich gemacht. 

Die erforderlichen Planänderungen sind in die Raumordnungskarte eingearbeitet. 

Die Unterlagen zur Anhörung sind im Internet auf der Seite der Planungsgemeinschaft unter https://www.pg-

rheinhessen-nahe.de/download/ veröffentlicht. 

Soweit Sie Stellungnahmen zum vorliegenden Entwurf der Teilfortschreibung abgeben, wird darum gebeten, diese 

nach Möglichkeit in elektronisch bearbeitbarer Form (z.B. Wordformat) an geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-

nahe.de zu senden. Eine Eingangsbestätigung oder individuelle Mitteilung über die Behandlung der Stellungnahme 

erfolgt nicht. 

Die Verbandsgemeinden werden gebeten diese Nachricht zeitnah an ihre Ortsgemeinden weiterzuleiten.  

Bezüglich des Vogelzug- und Rastvogelgutachtens der Stadt Mainz weisen wir daraufhin, dass dieses Gutachten bei 

der Abgrenzung des Vorranggebietes Windenergie Nr.1 bisher noch nicht berücksichtigt wurde. Zunächst soll im 

Rahmen der Auslegung die Einschätzung der Naturschutzbehörden zum Gutachten eingeholt werden. 



Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RN Ernst-Ludwig-Straße 2 

55116 Mainz 

Website: www.pg-rheinhessen-nahe.de  

Disclaimer: Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und nur für den in der Nachricht angegebenen Empfänger bestimmt. Eine Weiterleitung der E-Mail, 

oder eine Offenlegung der Inhalte gegenüber Dritten ist untersagt. Wenn Sie diese Nachricht versehentlich erhalten haben, antworten Sie bitte darauf 
damit wir sicherstellen können, dass ein solcher Fehler in Zukunft nicht mehr vorkommt. Anschließend löschen Sie bitte die Nachricht. 

Link: https://Ibb.rlp.de/de/Karriere/ 







Von: 

Gesendet: Mittwoch, 25. September 2024 08:44 
An: 
Betreff: WG: Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans 

Rheinhessen-Nahe - Anhörung und öffentliche Auslegung des Planentwurfs 
- Antrag auf Fristverlängerung 

Von 

Gesendet: Freitag, 17. Mai 2024 14:27 

An 

Betreff: AW: Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe - Anhörung und 

öffentliche Auslegung des Planentwurfs - Antrag auf Fristverlängerung 

Sehr geehrter Herr 

hiermit gewähre ich allen Ortsgemeinden in Ihrer VG, bei denen eine Beschlussfassung vor der Sommerpause nicht 

mehr möglich ist, eine Fristverlängerung bis zum 30.09.2024. 

Mit freundlichen Grüßen 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RN Ernst-Ludwig-Straße 2 

55116 Mainz 

Website: www.ne-rheinhessen-nahe.de 

Von: 

Gesendet: Freitag, 17. Mai 2024 08:48 

An: 

Betreff: WG: Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe - Anhörung und 

öffentliche Auslegung des Planentwurfs - Antrag auf Fristverlängerung 

Sehr geehrtet 

aufgrund der anstehenden Kommunalwahlen wird es uns leider nicht mehr gelingen, allen Gemeinden 
fristgerecht die Möglichkeit zur Abgabe einer entsprechenden Stellungnahme zu geben. Wir rechnen 
damit, dass einige wenige Gemeinden eine Stellungnahmen abgegeben werden. Nachdem sich die 
einzelnen Gremien nach der Sommerpause konstituiert haben, hoffen wir, bis zum 30.09.2024 von allen 
Gemeinden eine Rückmeldung zu bekommen. 
Daher bitten wir um Fristverlängerung bis 30.09.2024. Selbstverständlich werden wir alle diesbzgl. 
Beschlüsse frühestmöglich an Sie weiterleiten. 
Vielen Dank für eine kurzfristige Rückmeldung. 

Freundliche Grüße 



4D VERBANDSGEMEINDE 

WORRSTADT 

Bauen und Umwelt 
Bauleitplanung 
Zum Römergrund 2-6 55286 Wörrstadt 



Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 

Mittwoch, 25. September 2024 08:50 

WG: Erneute öffentliche Bekanntmachung 

Von: PGRN - Geschäftsstelle <geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-nahe.de> 

Gesendet: Mittwoch, 31. Juli 2024 15:27 

An 

Betreff: AW: Erneute öffentliche Bekanntmachung 

Sehr geehrter 

die Fristverlängerung bis zum 30.09.2024 kann gewährt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RN 

Ernst-Ludwig-Straße 2 

55116 Mainz 

Website: www.pg-rheinhessen-nahe.de  

Von________________________________ 

Gesendet: Mittwoch, 31. Juli 2024 14:46 

An: PGRN - Geschäftsstelle <geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-nahe.de> 

Betreff: Erneute öffentliche Bekanntmachung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bezugnehmend auf die erneute öffentliche Bekanntmachung der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-

Nahe (vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplanes Rh.-Na. 2014 in der Fassung der 

zweiten Teilfortschreibung vom 19.04.2022, für das Sachgebiet Energieversorgung (Windenergie - 

Anhörung und öffentliche Auslegung des Planentwurfs, beantragen wir hiermit eine Fristverlängerung bis 

zum 30.09.2024. Zwecks Abstimmung in den Ortsgemeinden (Sommerpause) und mit der Kreisverwaltung, 

bitten wir um Fristverlängerung. 

Mit freundlichen Grüßen 

1. A. 



Bauleitplanung 1 Bauanträge 

VERuAN DSGEMEI NDE 

K 1 N 

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG KIRNER LAND 

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen 

Postanschrift: 

Bahnhofstraße 31 

55606 Kirn 

land.de  

k.A Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss! 

Büro: 

Kirchstraße 3 

55606 Kirn 



Von: 

Gesendet: 

An: 

Betreff: 

Mittwoch, 25. September 2024 12:17 

WG: Vierte Teilfortschreibung RROP (Wind) - Fristverlängerung 

Von: 

Gesendet: Freitag, 16. August 2024 12:59 

An: (Stadt Ingelheim) 

Betreff: AW: Vierte Teilfortschreibung RROP (Wind) - Fristverlängerung 

Hallo 

hiermit gewähre ich Ihnen eine Fristverlängerung bis zum 31.08.2024. 

Mit freundlichen Grüßen 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RN Ernst-Ludwig-Straße 2 

55116 Mainz 

Website: www.pg-rheinhessen-nahe.de  

Von: (Stadt Ingelheim) 

Gesendet: Freitag, 16. August 2024 12:55 

An: 

Betreff: Vierte Teilfortschreibung RROP (Wind) - Fristverlängerung 

Hallo 

ich möchte um einige Tage Verlängerung zur Abgabe unserer Stellungnahme bis zum 31.8.2024 bitten. Wir sind 

gerade in den letzten Zügen bei der Erstellung des Vorentwurfs für unseren neuen FNP. Alle Personalstunden fließen 

gerade in dieses wichtige Projekt. Der FNP wird Anfang September erstmals in den städtischen Gremien vorgestellt 

und beraten. 

Inhaltlich hatten Sie sich zur vierten Teilfortschreibung schon mit ausgetauscht. Das muss nun 

unsererseits noch ausformuliert werden. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Ingelheim 
arnhe[rh 

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein 

Amt für Bauen und Planen 



Fridtjof-Nansen-Platz 1 

55218 IngeIheim am Rhein 

Dienstgebäude Gartenfeldstraße 10, 

adnFwitIL,iQ 

ing ei heim 
2040 

www.1nge1he1m2040.de 

Wichtiger Hinweis: 
Über Internet versandte E-Mails können leicht verfälscht oder unter fremdem Namen erstellt werden. Daher müssen wir zu Ihrer und unserer Sicherheit die rechtliche Verbindlichkeit der 
vorstehenden Erklärung ausschließen. Der Versand von E-Mail dient somit ausschließlich dem Informationsaustausch. Diese E-Mail ist für den Gebrauch durch die Person oder die 
Firma/Organisation bestimmt, die in der Empfängeradresse benannt ist. Die E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige 
Adressat bzw. der angegebene Empfänger sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte 
Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe oder Verteilung oder Nutzung dieser Mail ist unzulässig. 
Vielen Dank. 



Von: PGRN - Geschäftsstelle 

Gesendet: Dienstag, 20. August 2024 15:50 

An: 

Betreff: AW: Beteiligungsverfahren gern. § 9 Abs. 2 ROG zur 4. TF des ROP RN für 

das Sachgebiet"Windenergie" 1 Bitte um Fristverlängerung bis zum 
30.08.2024 

Sehr geehrter 

hiermit gewähre ich Ihnen eine Fristverlängerung bis zum 30.08.2024. 

Mit freundlichen Grüßen 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RN Ernst-Ludwig-Straße 2 

55116 Mainz 

Website: www.pg-rheinhessen-nahe.de  

Von 

Gesendet: Dienstag, 20. August 2024 15:40 

An: PGRN - Geschäftsstelle <geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-nahe.de> 

Betreff: Beteiligungsverfahren gern. § 9 Abs. 2 ROG zur 4. TF des ROP RN für das Sachgebiet "Windenergie 1 Bitte 
um Fristverlängerung bis zum 30.08.2024 

Sehr geehrte 

unter Bezugnahme auf unser soeben geführtes Telefonat bitte ich aufgrund einer längeren urlaubs- und 
krankheitsbedingten Abwesenheit um Fristverlängerung für die Abgabe unserer Stellungnahme über den 20.08.2024 
hinaus bis zum 30.08.2024. 

Vielen Dank vorab für Ihr Verständnis und Entgegenkommen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Referat Raumordnungspläne, Landes- und Regionalentwicklung 

MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT 
RHEINLAND-PFALZ 

Schillerplatz 3 - 5 
55116 Mainz 

https://mdi.rlp.de  

Die E-Mail-Adresse ist aus technischen Gründen nicht für den Empfang signierter E-Mails geeignet. 



Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 

PGRN - Geschäftsstelle 
Donnerstag, 19. September 2024 10:14 

AW: Vierte Teilfortschreibung ROP, Fristverlängerung 

Sehr geehrter 

hiermit gewähre ich Ihnen eine erneute Fristverlängerung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RN Ernst-Ludwig-Straße 2 

55116 Mainz 

Website: www.pg-rheinhessen-nahe.de 

Von: 

Gesendet: Donnerstag, 19. September 2024 09:57 

An: PGRN - Geschäftsstelle <geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-nahe.de> 

Betreff: Vierte Teilfortschreibung ROP, Fristverlängerung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bezugnehmend auf die erneute öffentliche Bekanntmachung der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-

Nahe (vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplanes Rh.-Na. 2014 in der Fassung der 

zweiten Teilfortschreibung vom 19.04.2022, für das Sachgebiet Energieversorgung (Windenergie - 

Anhörung und öffentliche Auslegung des Planentwurfs, beantragen wir hiermit eine nochmalige 

Fristverlängerung bis zum 15.10.2024. 

Am 18.09.2024 fand eine Info-Veranstaltung mit in Bezug auf die 

Windenergieanlagen des Vorranggebietes 46 statt. Im Nachgang auf die Veranstaltung bitten die 

betroffenen Ortsgemeinden darum, sich in Ihren Gremien austauschen zu wollen und um 

Fristverlängerung. 

Mit freundlichen Grüßen 

1. A. 

VERUAN DEGEMEI N 0 

KI N 

 1 Bauanträge 

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG KIRNER LAND 

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen 



Postanschrift: 

Bahnhofstraße 31 

55606 Kirn 

Iand.de  

bA. Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss! 

Büro: 

Kirchstraße 3 

55606 Kirn 

1 www.kirner-



Betreff: WG: Auslegung Unterlagen zur erneuten Anhörung 3. TF ROP 

Von: PGRN - Geschäftsstelle 

Gesendet: Mittwoch, 21. August 2024 08:46 

An: 

Betreff: AW: Auslegung Unterlagen zur erneuten Anhörung 3. TF ROP 

Guten Morgen 

danke für die Auslegung der Unterlagen! 

Der Form halber gewähre ich Ihnen hiermit eine Fristverlängerung bis zum 30.08.2024. 

Mit freundlichen Grüßen 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RN Ernst-Ludwig-Straße 2 

55116 Mainz 

Website: www.pg-rheinhessen-nahe.de  

Von: 

Gesendet: Mittwoch, 21. August 2024 08:11 

An: PGRN - Geschäftsstelle <geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-nahe.de> 

Betreff: AW: Auslegung Unterlagen zur erneuten Anhörung 3. TF ROP 

Sehr geehrte 

die Unterlagen der erneuten Anhörung zur 3. TF haben wir ausgelegt. 

Unsere Stellungnahme zur 4. TF verzögert sich noch um einige Tage. Sie ist fertig, muss jedoch 
noch freigegeben werden. Da Sie erwähnten, dass aufgrund Gremiensitzungen andere 
Stellungnahmen noch ausstehen, hoffe ich, dass es in Ordnung ist, wenn Sie unsere 
Stellungnahme spätestens in der kommenden Woche erhalten. Wäre dies für Sie in Ordnung? 
Vielen Dank im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Kreisverwaltun. Alze -Worms 

Ernst-Ludwig-Straße 36, 55232 Alzey 
Postfach 13 60, 55221 Alzey 



Homepage: http://www.alzey-worms.de  

Hinweise:  

Wir bitten Sie um vorherige Terminvereinbarung. 

Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist lediglich über die unter www.kreis-alzey-worms.de/kontakt 
erläuterten Verfahren möglich. Die aktuelle Mail-Adresse ist nur für formfreie Kommunikation vorgesehen. 



Von: 

Gesendet: 

An: 

Cc: 

Betreff: 

Hallo 

PGRN - Geschäftsstelle 

Dienstag, 30. Juli 2024 14:56 

AW: Fristverlängerung Stellungnahme der SGD Süd - 4. TF ROP 

Rheinhessen-Nahe 

die Fristverlängerung bis zum 31.08.2024 kann gewährt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RN 

Ernst-Ludwig-Straße 2 

55116 Mainz 

Website: www.pg-rheinhessen-nahe.de 

Von 

Gesendet: Dienstag, 30. Juli 2024 12:59 

An: PGRN - Geschäftsstelle <geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-nahe.de> 

Cc: 

Betreff: Fristverlängerung Stellungnahme der SGD Süd - 4. TF ROP Rheinhessen-Nahe 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter 

hiermit beantrage ich Fristverlängerung zur Abgabe der Stellungnahme der SGD Süd bis zum 31.08.2024. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Referat 41 - Raumordnung und Landesplanung 

Abteilung 4 - Raumordnung, Naturschutz, Bauwesen 

STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTION SÜD 



Friedrich-Ebert-Str. 14 

67433 Neustadt an der Weinstraße 

www.sgdsued.rlp.de 

Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Nähere 

Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultierenden Rechten haben wir auf 

der Internetseite https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/ <https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/> bereitgestellt. 



Von: Fachbereichsleitung Natuerliche Lebensgrundlagen und Bauen VGV 

Bodenheim <fbl_bauen@vg-bodenheim.de> 

Gesendet: Freitag, 12. Juli 2024 14:20 

An: PGRN - Geschäftsstelle 

Cc: Bauleitplanung VGV Bodenheim 

Betreff: AW: Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans 

Rheinhessen- Nahe - Anhörung und öffentliche Auslegung des Planentwurfs 

Sehr geehrter 

ich bedanke mich herzlich für die gewährte Fristverlängerung und sage die unverzügliche Übermittlung der 

Stellungnahmen durch die Ortsgemeinden zu. 

Die Termine sind: 

23.09. Ortsgemeinde Bodenheim 

24.09. Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim 

04.09. Ortsgemeinde Harxheim 

30.09. Ortsgemeinde Lörzweiler 

02.09. Ortsgemeinde Nackenheim 

01.10. Verbandsgemeinde 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen 

Verbandsgemeinde Bodenheim 

Am Dollesplatz 1 

55294 Bodenheim 

http://www.vg-bodenheim.de  

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO hier: Info-Pflichten nach Art. 13 DSGVO 

Von: PGRN - Geschäftsstelle <geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-nahe.de> 

Gesendet: Freitag, 12. Juli 2024 14:00 

An: _FBL Nat. Lebensgrundl. Bauen <fbl_bauen@vg-bodenheim.de> 

Betreff: AW: Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe - Anhörung und 

öffentliche Auslegung des Planentwurfs 

Sehr geehrter 

hiermit gewähre ich Ihnen eine Fristverlängerung bis zum 2. Oktober 2024. Gleichwohl wären wir Ihnen dankbar, 

wenn Sie uns bereits im September vorliegende Stellungnahmen der Ortsgemeinde zeitnah weiterleiten können. 

Mit freundlichen Grüßen 



Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RN Ernst-Ludwig-Straße 2 

55116 Mainz 

Website: www.pg-rheinhessen-nahe.de  

Von: Fachbereichsleitung Natuerliche Lebensgrundlagen und Bauen VGV Bodenheim <fbl bauen@vg-

bodenheim.de> 

Gesendet: Freitag, 12. Juli 2024 13:51 

An: PGRN - Geschäftsstelle <geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-nahe.de> 

Cc: Bauleitplanung VGV Bodenheim <bauleitplanung@vg-bodenheim.de> 

Betreff: AW: Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe - Anhörung und 

öffentliche Auslegung des Planentwurfs 

Sehr geehrter 

ich bedanke mich für Ihre rasche Antwort und insbesondere für den Hinweis auf die Möglichkeit, einen Antrag auf 

Fristverlängerung zu stellen. Gerne macht die Verbandsgemeinde Bodenheim davon Gebrauch, denn die ersten 

„regelmäßigen" Sitzungen finden erst im Lauf des September bzw. am 1. Oktober 2024 (VG-Rat) statt. 

Insofern beantrage ich für alle Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde Bodenheim die Fristverlängerung bis zum 

2. Oktober 2024 und bitte um kurze Bestätigung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen 

Verbandsgemeinde Bodenheim 

Am Dollesplatz 1 

55294 Bodenheim 

http://www.vg-bodenheim.de  

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO hier: Info-Pflichten nach Art. 13 DSGVO 

Von: PGRN - Geschäftsstelle <geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-nahe.de> 

Gesendet: Freitag, 12. Juli 2024 12:15 

An: _Bauleitplanung <bauleitplanung@vg-bodenheim.de> 

Cc:_FBL Nat. Lebensgrundl. Bauen <fbl bauen@vg-bodenheim.de> 

Betreff: AW: Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe - Anhörung und 

öffentliche Auslegung des Planentwurfs 

Sehr geehrter 

vielen Dank für die Übersendung der Stellungnahme! 



In ihrer Stellungnahme äußert die Verbandsgemeinde Bodenheim verfahrensrechtliche Bedenken, weil die 

Ortsgemeinden infolge der Kommunalwahlen in dem insgesamt dreimonatigen Auslegungszeitraum nicht tagen. Ich 

weise daher daraufhin, dass allen Ortsgemeinden das Antragsrecht auf Fristverlängerung zusteht. Dieser Antrag 

kann auch von der Verbandsgemeinde stellvertretend für alle ihre Ortsgemeinden gestellt werden. Wir haben in 

Einzelfällen Fristverlängerungen bis zum 30.09.2024 gewährt, wenn es hierfür einen triftigen Grund gibt. Dieser ist 

bei der noch ausstehenden Neukonstituierung der politischen Gremien in der Regel der Fall. 

Mit freundlichen Grüßen 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RN Ernst-Ludwig-Straße 2 

55116 Mainz 

Website: www.pg-rheinhessen-nahe.de  

Von: Bauleitplanung VGV Bodenheim <bauleitplanung@vg-bodenheim.de> 

Gesendet: Freitag, 12. Juli 2024 11:25 

An: PGRN - Geschäftsstelle <geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-nahe.de> 

Betreff: AW: Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe - Anhörung und 

öffentliche Auslegung des Planentwurfs 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei übersende ich die von dem interzeichnete Stellungnahme der 

Verbandsgemeinde Bodenheim zur vierten Teilfortschreibung. 

Das unterzeichnete Original erhalten Sie auf dem Postweg. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen 

Verbandsgemeinde Bodenheim 

Am Dollesplatz 1 

55294 Bodenheim 

http://www.vg-bodenheim.de  

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO hier: Info-Pflichten nach Art. 13 DSGVO 

Von: PGRN - Geschäftsstelle <geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-nahe.de> 

Gesendet: Dienstag, 4. Juni 2024 10:52 

Betreff: WG: Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe - Anhörung und 

öffentliche Auslegung des Planentwurfs 



Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe hat durch Beschluss vom 27. Februar 2024 den 

Entwurf zur vierten Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe für das 

Anhörungsverfahren und die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz ( ROG) 

freigegeben. Die vierte Teilfortschreibung beinhaltet Änderungen bzw. Anpassungen im Sachgebiet 

Energieversorgung (Windenergie). 

Die Anhörung und Offenlegung erfolgte gemäß Bekanntmachung im Staatsanzeiger vom 29. April 2024 zunächst in 

der Zeit vom 7. Mai bis einschließlich 18. Juni 2024. Da unser elektronisches Schreiben vom 03.05.2024 (siehe unten) 

leider nicht alle vorgesehenen Träger öffentlicher Belange erreicht hat, wird die Anhörung nun wiederholt. Bereits 

abgegeben Stellungnahmen behalten ihre Gültigkeit und brauchen nicht erneut eingereicht werden. Die 

Wiederholung der Anhörung und Offenlegung erfolgt gemäß Bekanntmachung im Staatsanzeiger vom 17. Juni 2024 

zunächst in der Zeit vom 25. Juni bis einschließlich 6. August 2024. Anregungen können bis zu zwei Wochen nach 

Ablauf der Auslegungsfrist vorgebracht werden. Sollten Sie sich bis zum 20. August 2024 zu dem beigefügten 

Planentwurf nicht geäußert haben, wird davon ausgegangen, dass Ihrerseits weder Bedenken noch Anregungen 

vorgetragen werden. Ein Anspruch auf Berücksichtigung später vorgebrachter Einwendungen besteht nicht. Wir 

bitten daher um eine fristgerechte Stellungnahme. 

Änderungen im Textteil des ROP gegenüber der verbindlichen Fassung sind in roter Schriftfarbe kenntlich gemacht. 

Die erforderlichen Planänderungen sind in die Raumordnungskarte eingearbeitet. 

Die Unterlagen zur Anhörung sind im Internet auf der Seite der Planungsgemeinschaft unter https://www.pg-

rheinhessen-nahe.de/download/ veröffentlicht. Es haben sich keine inhaltlichen Änderungen gegenüber der 

Bekanntmachung vom 07.05.2024 ergeben. 

Soweit Sie Stellungnahmen zum vorliegenden Entwurf der Teilfortschreibung abgeben, wird darum gebeten, diese 

nach Möglichkeit in elektronisch bearbeitbarer Form (z.B. Wordformat) an geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-

nahe.de zu senden. Eine Eingangsbestätigung oder individuelle Mitteilung über die Behandlung der Stellungnahme 

erfolgt nicht. 

Die Verbandsgemeinden werden gebeten diese Nachricht zeitnah an ihre Ortsgemeinden weiterzuleiten.  

Bezüglich des Vogelzug- und Rastvogelgutachtens der Stadt Mainz weisen wir daraufhin, dass dieses Gutachten bei 

der Abgrenzung des Vorranggebietes Windenergie Nr.1 bisher noch nicht berücksichtigt wurde. Zunächst soll im 

Rahmen der Auslegung die Einschätzung der Naturschutzbehörden zum Gutachten eingeholt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RN Ernst-Ludwig-Straße 2 

55116 Mainz 

Website: www.pg-rheinhessen-nahe.de  

Von: PGRN - Geschäftsstelle 

Gesendet: Freitag, 3. Mai 2024 08:52 

Betreff: Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe - Anhörung und 

öffentliche Auslegung des Planentwurfs 

Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe 2014 (ROP 2014) in der Fassung 

der zweiten Teilfortschreibung vom 19. April 2022 für das Sachgebiet Energieversorgung (Windenergie); 



Anhörung und öffentliche Auslegung des Planentwurfs gemäß § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe hat durch Beschluss vom 27. Februar 2024 den 

Entwurf zur vierten Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe für das 

Anhörungsverfahren und die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz ( ROG) 

freigegeben. Die vierte Teilfortschreibung beinhaltet Änderungen bzw. Anpassungen im Sachgebiet 

Energieversorgung (Windenergie). 

Die Anhörung und Offenlegung erfolgt gemäß Bekanntmachung im Staatsanzeiger vom 29. April 2024 in der Zeit 

vom 7. Mai bis einschließlich 18. Juni 2024. Anregungen können bis zu zwei Wochen nach Ablauf der 

Auslegungsfrist vorgebracht werden. Sollten Sie sich bis zum 2. Juli 2024 zu dem beigefügten Planentwurf nicht 

geäußert haben, wird davon ausgegangen, dass Ihrerseits weder Bedenken noch Anregungen vorgetragen werden. 

Ein Anspruch auf Berücksichtigung später vorgebrachter Einwendungen besteht nicht Wir bitten daher um eine 

fristgerechte Stellungnahme. 

Änderungen im Textteil des ROP gegenüber der verbindlichen Fassung sind in roter Schriftfarbe kenntlich gemacht. 

Die erforderlichen Planänderungen sind in die Raumordnungskarte eingearbeitet. 

Die Unterlagen zur Anhörung sind im Internet auf der Seite der Planungsgemeinschaft unter https://www.pg-

rheinhessen-nahe.de/download/ veröffentlicht. 

Soweit Sie Stellungnahmen zum vorliegenden Entwurf der Teilfortschreibung abgeben, wird darum gebeten, diese 

nach Möglichkeit in elektronisch bearbeitbarer Form (z.B. Wordformat) an geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-

nahe.de zu senden. Eine Eingangsbestätigung oder individuelle Mitteilung über die Behandlung der Stellungnahme 

erfolgt nicht. 

Die Verbandsgemeinden werden gebeten diese Nachricht zeitnah an ihre Ortsgemeinden weiterzuleiten.  

Bezüglich des Vogelzug- und Rastvogelgutachtens der Stadt Mainz weisen wir daraufhin, dass dieses Gutachten bei 

der Abgrenzung des Vorranggebietes Windenergie Nr.1 bisher noch nicht berücksichtigt wurde. Zunächst soll im 

Rahmen der Auslegung die Einschätzung der Naturschutzbehörden zum Gutachten eingeholt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RN Ernst-Ludwig-Straße 2 

55116 Mainz 

Website: www.pg-rheinhessen-nahe.de  



Von: 

Gesendet: 

An: 

Cc: 

Betreff: 

HalICZ••• 

PGRN - Geschäftsstelle 

Montag, 5. August 2024 07:35 

AW: Fristverlängerung 

die Fristverlängerung bis zum 30.09.2024 kann gewährt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RN 

Ernst-Ludwig-Straße 2 

55116 Mainz 

Website: www.pg-rheinhessen-nahe.de 

Von 

Gesendet: Sonntag, 4. August 2024 23:42 

An: PGRN - Geschäftsstelle <geschaeftsstelle@pg-rheinhessen-nahe.de> 

Betreff: WG: Fristverlängerung 

Von: 

Gesendet: Sonntag, 4. August 2024 23:37 

An: 

Cc: 

Betreff: Fristverlängerung 

Sehr geehrter 

wir bitten um Fristverlängerung im Verfahren: 

Vierte Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe 2014 in der Fassung der zweiten 

Teilfortschreibung vom 19.04.2022 für das Sachgebiet Energieversorgung (Windenergie) 

bis zum 30.09.2024. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 



Kreisverwaltung Bad Kreuznach 
Amt Bauen und Umwelt 

Salinenstraße 47 1 55543 Bad Kreuznach 

www. kreis-badkreuznach.de  

Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist ausschließlich über die unter 

http://www.kreis-badkreuznach.de/impressum erläuterten Verfahren möglich. 
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